
Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen     Stand 10/2023 

I. Vertragsschluss, Geltung sowie Angebote 

1. Allen unseren Lieferungen und Leistungen liegen ausschließlich unsere Geschäftsbedingungen sowie 
etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Spätestens mit der Entgegennahme der 
Ware gelten diese Verkaufsbedingungen als angenommen. 

2. Diese Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für alle – auch zukünftigen – Verträge 
mit Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen über Lieferungen und sonstige Leistungen unter Einschluss von Werkverträgen, 
Verträgen über die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender vertretbarer und nicht vertretbarer 
Sachen. Bei Streckengeschäften gelten ergänzend die Bedingungen des beauftragten Lieferwerks. 
Diese Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.  

3. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer 
Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, 
dass Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, 
liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. Unsere 
Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden 
vorbehaltlos ausführen. 

4. Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Mündliche Vereinbarungen, Zusagen, 
Zusicherungen und Garantien unserer Angestellten im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss 
werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Unsere Angebote sind ausschließlich für 
das anfragende Unternehmen und seinen Geschäftsbetrieb bestimmt. Eine Weitergabe an nicht an 
dem normalen Geschäftsbetrieb dieses Unternehmens beteiligte Dritte ist unzulässig und verpflichtet 
zu Schadensersatz. 

5. Von uns herausgegebene Prospekte, Zeichnungen, Werbeschriften usw. und darin enthaltene Daten 
wie zum Beispiel Gewicht, Qualität, Maße, Beschaffenheit und Leistungen sind nur maßgeblich, wenn 
wir sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnen. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, 
sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Änderungen der 
Lieferung oder Leistung behalten wir uns ausdrücklich vor, soweit diese für den Auftraggeber zumutbar 
sind.  

6. Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind im Zweifel die Incoterms in Ihrer jeweils 
neuesten Fassung. 

7. Käufer im Sinne dieser Bedingung ist bei Werk- und Werklieferungsverträgen auch der Besteller. 

II. Preise, Fracht, Verpackung 

1. Unsere Preise verstehen sich in Euro ab Lager oder Werk zuzüglich Verpackung, Fracht, der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll, sowie Gebühren und anderer öffentlicher 
Abgaben in der jeweils gültigen Höhe. Die Preise ergeben sich aus unserem abgegebenen schriftlichen 
Angebot oder aus der schriftlichen Auftragsbestätigung, mangels schriftlicher Vereinbarung bei 
Lieferung ab Werk oder Lager zu unseren am Liefertag gültigen Preisen. Alle für unsere Lieferungen 
und Leistungen im EmpfangsIand anfallenden Steuern und sonstige Abgaben gehen zu Lasten des 
Bestellers. 

2. Kanal- und Ladestraßengebühren, Liege- und Standgelder, Zuschläge für Niedrig- und Hochwasser, 
Eisliegegelder u. ä., gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

3. Ändern sich später als vier Wochen nach Vertragsschluss Abgaben und andere Fremdkosten, die im 
vereinbarten Preis enthalten sind, oder entstehen sie neu, sind wir im entsprechenden Umfang zu einer 
Preisänderung berechtigt. 

4. Im Falle einer Preissteigerung für Aluminium-Rohstoffe auf der Basis der LME-Stock-Exchange 
London (größer als 5%) behalten wir uns das Recht vor, den vereinbarten Preis nach Ablauf einer 
vierwöchigen Frist nach Vertragsschluss um den gleichen Prozentsatz der Preissteigerung zu erhöhen. 
Werden nach Vertragsabschluss Frachten, Abgaben, neue Steuern oder Gebühren eingeführt oder 
erhöht, sind wir - auch bei frachtfreier und/oder unverzollter Lieferung - berechtigt, den Preis 
entsprechend zu ändern. Ein Recht auf Entschädigung oder ersatzweise Lieferung anderer als der 
bestellten Lieferungen und Leistungen besteht nicht. Bei Lieferung werden in der Regel Frachtkosten 
berechnet. Verpackungskosten werden grundsätzlich nach Aufwand berechnet. 

III. Zahlungsbedingungen, Aufrechnung, Kreditwürdigkeit des Auftraggebers 

1. Falls nichts anderes vereinbart oder in unseren Rechnungen angegeben, ist der Kaufpreis sofort nach 
Lieferung ohne Skontoabzug fällig und in der Weise zu zahlen, dass wir am Fälligkeitstag über den 
Betrag verfügen können. Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Käufer. Ein Zurückbehaltungsrecht und 
eine Aufrechnungsbefugnis stehen dem Käufer nur und insoweit zu, als seine Gegenansprüche 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf 
den Rechnungswert ausschließlich Fracht. Die Skontierung setzt den vollständigen Ausgleich aller 
fälligen Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der Skontierung voraus. 

2. Bei Überschreiten des Zahlungszieles, bei Stundung oder bei Zahlungsverzug gelten die Zinssätze 
unserer Preislisten, mangels solcher berechnen wir Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank, es sei denn, höhere Zinssätze sind vereinbart. Die 
Geltendmachung eines weiteren Schadens, insbesondere Mehraufwendungen im Zusammenhang mit 
Wechselkursänderungen und Kurssicherungen, bleibt vorbehalten. 

3. Bei Zahlungsverzug oder im Falle des Bekanntwerdens von Umständen aus denen auf eine – wenn 
auch nur vorübergehende – Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers und seine 
geringere Kreditwürdigkeit geschlossen werden kann, treten auch für noch nicht fällige Forderungen 
die gesetzlichen Verzugsfolgen ein, ohne dass es einer besonderen Maßnahme bedarf. In einem 
solchen Fall sind wir berechtigt, sofortige Bezahlung oder Sicherstellung aller bereits ausgeführten 
Aufträge und der hierüber erstellten Rechnungen zu verlangen. Für von uns angenommene Aufträge 
des Käufers, mit noch auszuführenden Leistungen aus laufenden Verträgen können wir unter Fortfall 
eines ursprünglich vereinbarten Zahlungszieles Vorauszahlung verlangen, oder anstelle der Erfüllung 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen oder von den Verträgen, soweit Lieferungen noch 
nicht erfolgt sind, zurücktreten. 

4. Der Käufer kommt spätestens 10 Tage nach Fälligkeit und Zugang der 
Rechnung/Zahlungsaufforderung oder Empfang der Leistung in Verzug. Maßgebend für das Datum der 
Zahlung ist der Eingang bei uns. 

5. Voraussetzung für die Lieferverpflichtung ist die unbedingte Kreditwürdigkeit des Auftraggebers. 
Wenn uns nach Vertragsabschluss die Zahlungseinstellung, die Beantragung oder Durchführung eines 
gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens, die Beantragung oder Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens bekannt werden oder wenn der Auftraggeber gegen die Vereinbarung dieser 
allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen verstößt oder fällige Rechnungen trotz Mahnung nicht 
bezahlt, sind wir berechtigt, die Lieferung zu verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt ist oder 
Sicherheit für sie geleistet wird. Bei Eintritt der vorgenannten Umstände sind wir berechtigt, sämtliche 
Forderungen aus bereits ihrerseits ausgeführten Verträgen fällig zu stellen. Ebenso sind wir berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten, sofern der Auftraggeber trotz Mahnung und Nachfristsetzung eine von 
uns eingeforderte Sicherheitsleistung oder Gegenleistung nicht erbringt. 

IV. Ausführung der Lieferungen, Lieferfristen und -termine 

1. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch 
höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse 
(z. B. Pandemien, Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder 
Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrung, Mangel an 
Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen 
behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder 
nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten 
haben. Sofern solche Ereignisse der Verkäuferin die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren 
oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur vorübergehender Dauer ist, sind wir zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- 
oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Insbesondere sind wir von der Einhaltung von 
Lieferungs- und Leistungsfristen frei und nach unserer Wahl zum Rücktritt berechtigt, wenn die 
anliefernde Industrie ihrerseits Fristen nicht einhält und Befreiungsgründe nach ihren 
Verkaufsbedingungen geltend macht oder Preise und Lieferzeiten ändert. 

2. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und richtiger Selbstbelieferung, 
es sei denn, die nicht richtige oder verspätete Belieferung oder Nichtbelieferung ist durch uns 
verschuldet. 

3. Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd. Vereinbarte Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer 
Auftragsbestätigung und gelten nur unter Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung aller Einzelheiten 
des Auftrages und rechtzeitiger Erfüllung aller Verpflichtungen des Käufers, wie z.B. Beibringung aller 
behördlichen Bescheinigungen, Gestellung von Akkreditiven und Garantien, oder Leistung von 
Anzahlungen, sowie bei kundenspezifischen Artikeln unter der Voraussetzung problemloser 
Werkzeugherstellung, Probepressung und Pressung. Genannte Lieferzeiten verschieben sich um den 
Zeitraum der vereinbarten Freigabe produktspezifischer Ausführungspläne und/oder Zeichnungen 
sowie zu Freigabezwecken beigestellter Produktions- oder Ausfallmuster. Maßgeblich für den Zeitraum 
der Verschiebung ist der bestätigte Zugang entsprechender Freigabevermerke im entsprechenden 
Herstellwerk und/oder dem für derartige Zwecke vor Vertragsbeginn vereinbarten Erfüllungsort. 

4. Für die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk oder 
Lager maßgebend. Sie gelten mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware 
ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. Sofern Versendung vereinbart 
wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. Bei Bringschuld ist für die Einhaltung 
der Lieferfrist der Eingang der Ware beim Auftraggeber maßgeblich. Die Lieferfrist bzw. der 
Liefertermin ist im Fall von Holschuld eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaft 
für den Liefergegenstand dem Auftraggeber mitgeteilt wurde. Liefer- und/oder Leistungsfristen 
bedürfen der ausdrücklichen vertraglichen Vereinbarung. Falls wir die Lieferung angeboten hat und 
einer vom Auftraggeber gewünschten Lieferverschiebung zustimmen, sind wir berechtigt, 5% des 
jeweils vereinbarten Nettopreises zusätzlich zu verlangen.  

5. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer 
angemessenen Anlaufzeit zu verzögern. Dies gilt auch dann, wenn solche Ereignisse während eines 
vorliegenden Verzugs eintreten. Dabei ist es unerheblich, ob diese Ereignisse bei uns, dem Lieferwerk 
oder einem Vorlieferanten eintreten. Wird aufgrund der vorgenannten Ereignisse die Ausführung des 
Vertrages für eine der Vertragsparteien unzumutbar, insbesondere verzögert sich die Ausführung des 
Vertrages in wesentlichen Teilen um mehr als 6 Monate, so kann diese Partei die Aufhebung des 
Vertrages erklären. 

 



V. Eigentumsvorbehalt 

1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Erfüllung unserer 
Kaufpreisforderung aus sämtlichen Lieferungen vor (Kontokorrent-Ausgleich). Dies gilt auch für künftig 
entstehende und bedingte Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechseln und auch, wenn Zahlungen auf 
besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden, und auch für die Forderungen, die durch den 
Insolvenzverwalter einseitig im Wege der Erfüllungswahl begründet werden. Der Vorbehalt erlischt 
endgültig mit dem Ausgleich aller im Zeitpunkt der Zahlung noch offenen und von diesem 
Saldovorbehalt erfassten Forderungen. 

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, 
ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Nr.1. Im 
Falle der Verbindung, Vermischung oder Vermengung der von uns gelieferten Vorbehaltswaren mit 
fremden Sachen entsteht für uns ein Miteigentum an den neuen Sachen im Sinne von §§947,948 BGB 
nach dem Verhältnis des Wertes unserer Waren zur neuen Sache z. Zt. der Verbindung, Vermischung 
oder Vermengung. Wenn auf diese Weise das Eigentum des Verkäufers untergegangen ist, so hat der 
Käufer der Vorbehaltsware uns den Eigentumsuntergang unverzüglich anzuzeigen und den darauf 
entfallenden Rechnungsbetrag sofort zu zahlen, oder nach besonderer Vereinbarung Sicherung unserer 
Forderung zu gewähren, wenn er nicht stattdessen, seine Eigentumsrechte an uns abtreten will. Unsere 
Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Nr.1. 

3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen 
Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderung 
aus der Weiterveräußerung gem. Nr.4 bis 5 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die 
Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 

4. Wird die gelieferte Ware vor der Erfüllung sämtlicher Forderungen weiterveräußert, so tritt an die 
Stelle der Ware die Forderung des Käufers aus dem Weiterverkauf durch Vorausabtretung. Der Käufer 
verpflichtet sich, uns diese Forderungen mitzuteilen und auf Verlangen eine Abtretungserklärung in 
doppelter Ausführung einzureichen. Sollte der Käufer ihm gegen Dritte zukünftig zustehenden 
Forderungen aus dem Verkauf der Ware bereits an andere Personen abgetreten haben, so ist er 
verpflichtet, uns dies bei der Auftragserteilung mitzuteilen. Bei der Veräußerung von Waren, an denen 
wir Miteigentumsanteile haben, wird uns ein unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil 
abgetreten. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werkvertrages verwendet, so wird 
die Forderung aus dem Werkvertrag in gleichem Umfang im Voraus an uns abgetreten. 

5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Er ist verpflichtet, 
die eingezogenen Beträge in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware an uns abzuführen. Mit 
der Einziehung durch den Käufer wird unsere Forderung sofort fällig. Diese Einziehungsermächtigung 
erlischt im Falle unseres Widerrufs, spätestens aber bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung eines Wechsels 
oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Von unserem Widerrufsrecht werden wir nur 
dann Gebrauch machen, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser 
Zahlungsanspruch aus diesem oder aus anderen Verträgen mit dem Käufer durch dessen mangelnde 
Leistungsfähigkeit gefährdet wird. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer 
sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte 
und Unterlagen zu geben. Eine weitere Abtretung der Forderungen aus der Weiterveräußerung durch 
den Käufer ist unzulässig, es sei denn, es handelt sich um eine Abtretung im Sinne des echten Factoring, 
die uns angezeigt wird und bei welcher der Factoringerlös den Wert unserer gesicherten Forderung 
übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoringerlöses wird unsere Forderung sofort fällig. 

6. Dem Käufer ist eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der von uns gelieferten 
Vorbehaltsware nicht gestattet. Er ist angehalten, unsere Rechte beim Weiterverkauf von 
Vorbehaltswaren auf Kredit zu sichern. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffes 
und zu einer Wiederbeschaffung der Vorbehaltsware angewendet werden müssen, soweit sie nicht von 
Dritten eingezogen werden können. 

7. Übersteigt der nachweisbare Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen 
einschließlich Nebenforderungen (Zinsen, Kosten o.ä.) insgesamt um mehr als 50%, sind wir auf 
Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 

8. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, sind wir 
berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen und zu diesem Zweck ggf. den Betrieb oder das Lager 
des Käufers zu betreten. Gleiches gilt, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser 
Zahlungsanspruch aus diesem oder aus anderen Verträgen mit dem Käufer durch dessen mangelnde 
Leistungsfähigkeit gefährdet wird. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. Wir können 
außerdem die Weiterveräußerung, Weiterverarbeitung und Wegschaffung der Vorbehaltsware 
untersagen. Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt. 

9. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen nach unserer Wahl auf Verlangen des Käufers 
insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 30 % übersteigt. 

VI. Güten, Maße und Gewichte, CE- und GS-Zeichen 

1. Güten und Maße bestimmen sich nach den bei Vertragsschluss geltenden DIN / EN Normen bzw. 
Werkstoffblättern, mangels solcher nach Handelsbrauch. Bezugnahmen auf Normen, Werksnormen, 
Werkstoffblätter oder Prüfbescheinigungen sowie Angaben zu Güten, Maßen, Gewichten und 
Verwendbarkeit sind keine Zusicherung oder Garantien, ebensowenig Konformitätserklärungen, 
Herstellererklärungen und entsprechende Kennzeichen wie CE- und GS-Zeichen. 

2. Für die Gewichte ist die von uns oder unserem Vorlieferanten vorgenommene Verwiegung 
maßgebend. Der Gewichtsnachweis erfolgt durch Vorlage des Lieferscheins. Soweit rechtlich zulässig, 
können Gewichte ohne Wägung nach Norm ermittelt werden. Unberührt bleiben die im Metallhandel 
der Bundesrepublik Deutschland üblichen Zu- und Abschläge (Handelsgewichte). In der Versandanzeige 
angegebene Stückzahlen, Bundzahlen o.ä. sind bei nach Gewicht berechneten Waren unverbindlich. 

Sofern nicht üblicherweise eine Einzelverwiegung erfolgt, gilt jeweils das Gesamtgewicht der Sendung. 
Unterschiede gegenüber den rechnerischen Einzelgewichten werden verhältnismäßig auf diese verteilt. 
Bei NE-Metallen, Aluminium und technischen Kunststoffen gelten bei Lieferung von geschlossenen 
Paletten und Paketen die vom Lieferwerk ermittelten Gewichte. Bei einzelnen Tafeln, Profilen und 
Stangen werden die Gewichte bestmöglich nach unserer Wahl entweder durch Verwiegen oder 
theoretische Errechnung nach DIN / EN ermittelt. 

3. Eine Abweichung in Gewicht, Stückzahl oder Spezifikation der gelieferten Ware von unseren 
Angaben in Lieferschein und Rechnung ist vom Besteller nachzuweisen. Je nach Art der Ware sind uns 
Mehr- oder Minderlieferungen auf die vereinbarte Mengeneinheit bis zu 20% gestattet. 

VII. Abnahmen 

1. Wenn eine Abnahme vereinbart ist, kann sie nur im Lieferwerk bzw. unserem Lager sofort nach 
Meldung der Abnahmebereitschaft erfolgen. Die persönlichen Abnahmekosten trägt der Käufer, die 
sachlichen Abnahmekosten werden ihm nach unserer Preisliste oder der Preisliste des Lieferwerkes 
berechnet. 

2. Erfolgt die Abnahme ohne unser Verschulden nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, sind wir 
berechtigt, die Ware ohne Abnahme zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers zu lagern 
und ihm zu berechnen. Die Ware gilt in diesem Fall als vertragsgemäß geliefert, es sei denn, der Mangel 
wäre bei erfolgter Abnahme erkennbar gewesen. 

VIII. Versand, Gefahrübergang, Teillieferung, fortlaufende Auslieferung, Abrufaufträge 

1. Wir bestimmen Versandweg und -mittel sowie Spediteur und Frachtführer. 

2. Vertragsmäßig versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen werden, andernfalls sind 
wir berechtigt, sie nach Mahnung auf Kosten und Gefahr des Käufers nach unserer Wahl zu versenden 
oder nach eigenem Ermessen kostenpflichtig zu lagern und sofort zu berechnen. Bei Lagerung durch 
uns betragen die Lagerkosten 0,25 % des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro 
abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis höherer oder geringerer Lagerkosten 
bleiben vorbehalten. Sofern wir den Transport übernehmen, gilt die Vorschrift des § 447 BGB. 

3. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen 
Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich oder wesentlich erschwert, so sind wir berechtigt, auf einem 
anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. 
Dem Käufer wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

4. Mit Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit verlassen des 
Lagers oder des Lieferwerkes geht die Gefahr, auch einer Beschlagnahme der Ware, bei allen 
Geschäften, auch Franko- oder Frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über. Für Versicherung sorgen 
wir nur auf Weisung und Kosten des Käufers. Die Pflicht zur Entladung sowie Kosten der Entladung trägt 
der Käufer. 

5. Die Ware wird unverpackt und nicht gegen Korrosion oder Rost geschützt geliefert. Falls 
handelsüblich, liefern wir verpackt. Für Verpackung, Schutz und / oder Transporthilfsmittel sorgen wir 
nach unserer Erfahrung auf Kosten des Käufers. Grundsätzlich verwenden wir die günstigste 
Verpackung, andere Verpackungen sind vertraglich festzulegen. Verpackungen werden an unser Lager 
zurückgenommen; Kosten des Käufers für den Rücktransport dorthin oder seine eigene Entsorgung der 
Verpackung übernehmen wir nicht. 

6. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbaren Umfang berechtigt. Branchenübliche Mehr- oder 
Minderlieferungen der abgeschlossenen Menge sind zulässig. 

7. Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung sind uns Abrufe und Sorteneinteilungen für ungefähr 
gleiche Teilmengen aufzugeben; andernfalls sind wir berechtigt, die Bestimmungen nach billigem 
Ermessen vorzunehmen. 

8. Wird die Vertragsmenge durch einzelne Abrufe überschritten, so sind wir zu Lieferungen des 
Überschusses berechtigt, aber nicht verpflichtet. Wir können den Überschuss zu den bei dem Abruf 
bzw. der Lieferung gültigen Preisen berechnen. 

9. Sofern für die Erfüllung der Lieferungen und/oder Leistungen eine Genehmigung, insbesondere eine 
Exportgenehmigung, nach dem Außenwirtschaftsrecht der Bundesrepublik Deutschland, der EU oder 
nach einer sonstigen internationalen Rechtsquelle erforderlich ist, ist jeder Vertrag mit uns 
aufschiebend, bedingt durch die Erteilung der vorgenannten Genehmigung. In diesem Fall wird der bis 
dahin schwebende bzw. betroffene einzelne Liefervertrag endgültig unwirksam, wenn die 
Genehmigung nicht innerhalb von 12 Monaten erteilt wird. Sollte erst nach Abschluss oder im Laufe 
der Umsetzung des Vertrages das Erfordernis einer Genehmigung nach den vorgenannten 
Rechtsordnungen entstehen, ist der betroffene Vertrag auflösend bedingt durch die Nichterteilung der 
vorgenannten Genehmigung binnen 12 Monaten. Wird der Vertrag infolge Nichteintritts der 
aufschiebenden Bedingung nicht wirksam oder infolge Eintritts der auflösenden Bedingung unwirksam, 
so sind jegliche Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gegen uns ausgeschlossen. 

IX. Gewährleistung und Sachmängel 

1. Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Verlassens des 
Lieferwerks bzw. unseres Lagers. Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an 
den Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten Dritten, sorgfältig zu untersuchen. Sachmängel der 
Ware sind unverzüglich nach Ablieferung, schriftlich anzuzeigen. Sachmängel, die auch bei 
sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind - unter sofortiger 
Einstellung etwaiger Be- und Verarbeitung - unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen., 
spätestens vor Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen Verjährungsfrist. 



2. Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme der Ware durch den Käufer ist die Rüge von 
Sachmängeln, die bei der vereinbarten Art der Abnahme feststellbar waren, ausgeschlossen. 

3. Bei berechtigter, fristgerechter Mängelrüge können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen 
oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Bei Fehlschlagen oder Verweigerung der 
Nacherfüllung durch uns kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach Setzung und erfolglosem 
Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten. Ist der Sachmangel nicht erheblich, steht 
dem Käufer nur das Minderungsrecht zu. 

4. Gibt der Käufer uns nicht unverzüglich Gelegenheit, uns von dem Mangel zu überzeugen, stellt er 
insbesondere nicht unverzüglich auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon zur 
Verfügung, entfallen alle Rechte wegen Sachmangels. 

5. Bei Waren, die als deklassiertes Material verkauft worden sind - z.B. sog. II a-Material - stehen dem 
Käufer bezüglich der angegebenen Deklassierungsgründe und solcher, mit denen er üblicherweise zu 
rechnen hat, keine Rechte aus Sachmängeln zu. Beim Verkauf von II a-Material ist unsere Haftung 
wegen Sachmängeln ausgeschlossen. 

6. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung übernehmen wir nur, soweit sie im 
Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware, angemessen sind. Aufwendungen, die 
dadurch entstehen, dass die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den Sitz oder die Niederlassung 
des Käufers verbracht worden ist, übernehmen wir nicht, es sei denn, dies entspräche ihrem 
vertragsgemäßen Gebrauch. 

7. Rückgriffsrechte des Käufers nach § 478 BGB bleiben unberührt. 

8. Transportschäden müssen innerhalb 24 Std., spätestens am nächsten Werktag, angemeldet werden. 
Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn auf dem Frachtbrief ein 
Vorbehaltsvermerk mit Angabe der Beschädigungsart nicht eingetragen wurde. Die alleinige Klausel 
„Ware unter Vorbehalt angenommen“ ist nicht ausreichend. 

9. Zur Mängelbeseitigung hat der Käufer uns die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu gewähren. Verweigert er diese und stellt er uns, insbesondere auf Verlangen, die 
beanstandete Ware oder Proben nicht unverzüglich zu Verfügung, sind wir von der Mangelbeseitigung 
befreit. Die Mängelhaftung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung, ferner nicht auf Schäden, die 
nach Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermässiger 
Beanspruchung oder solcher thermischer, chemischer, elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse 
entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Die Gewährleistungspflicht erlischt, wenn 
der Liefergegenstand durch unsachgemäße Behandlung oder Lagerung gelitten hat oder wenn an ihm 
Änderungen oder Reparaturen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung vorgenommen worden 
und die Mangelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat 
der Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen 
Die in Erfüllung dieser Gewährleistungsverpflichtungen ersetzten Teile gehen mit dem Ausbau in unser 
Eigentum über. 

X. Schadensersatz, Haftungsbegrenzung und Verjährung 

1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen 
Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung, haften wir - 
auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen – nur in Fällen des Vorsatzes 
und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren 
vertragstypischen Schaden, maximal jedoch in Höhe des Warenwerts der von uns gelieferten Produkte. 

2. Soweit wir dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die 
wir bei Vertragsabschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die 
wir bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und 
Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind nur dann ersatzfähig, soweit 
solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstand typischerweise zu 
erwarten gewesen sind.  

3. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, 
soweit die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet wird, in Fällen zwingender Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz, bei Schäden des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und auch dann nicht, 
wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert 
haben. 

4. Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben hiervon unberührt. 

5. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen uns aus 
Anlass oder im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, 1 Jahr nach Übergabe bzw. 
Abnahme. Diese Frist gilt auch für solche Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise 
für ein Bauwerk verwendet werden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben. Diese Frist gilt 
nicht für Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen, welche jeweils nach 
den gesetzlichen Vorschriften verjähren. In den Fällen der Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist 
nicht erneut zu laufen. 

 

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht. 

1. Soweit nichts anderes vereinbart, ist Erfüllungsort für unsere Lieferungen bei Lieferungen ab Werk 
das Lieferwerk, bei den übrigen Lieferungen unser Lager. Gerichtsstand für sämtliche sich aus dem 
Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz unserer Firma, soweit der Käufer Kaufmann, 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ohne 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland ist. Wir können den Käufer auch an seinem Gerichtsstand 
verklagen. 

2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Waren Verkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht, das heißt die Regelungen des UN-Kaufrechts 
werden ausdrücklich ausgeschlossen.  

XII. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte, Rechtsmängel 

1. Wir sind ist und bleiben Eigentümerin und Urheberin von Zeichnungen, Entwürfen, Mustern und 
Werkzeugen, die in unserem Auftrag erstellt wurden. Wir gewähren ausschließlich dem Auftraggeber 
hieran entgeltliche oder unentgeltliche Nutzungsreche, die die Weitergabe und Verwertung durch 
Dritte sowie Herausgabe an den Auftraggeber ausschließen. Wir sind verpflichtet, die Lieferung 
lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter zu 
erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns erbrachte, 
vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Auftraggeber berechtigte Ansprüche erhebt, haften 
wir gegenüber dem Auftraggeber innerhalb der in Ziffer IX bestimmten Frist wie folgt: 

a) Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder 
ein Nutzungsrecht erwirken oder Ersatz liefern, sodass das Schutzrecht nicht verletzt wird. Ist uns dies 
nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Auftraggeber die gesetzlichen Rücktritts- 
oder Minderungsrechte zu. 

b) die Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Ziffer X. 

c) die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Auftraggeber uns über die von 
Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich, schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht 
anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt 
der Auftraggeber die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen 
Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein 
Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist. 

2.Ansprüche des Auftraggebers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten 
hat. 

3. Ansprüche des Auftraggebers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch 
spezielle Vorgaben des Auftraggebers, durch eine von uns nicht voraussehbaren Anwendung oder 
dadurch verursacht wird, dass die Lieferung von Auftraggeber verändert oder zusammen mit nicht von 
uns gelieferten Produkten eingesetzt wird. 

4. Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen in Ziffer IX entsprechend. 

5. Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer geregelten Ansprüche des Auftraggebers gegen 
uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels, sind ausgeschlossen. 

XIII. Sonstiges 

1. Holt ein Käufer, der außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ansässig ist (ausländischer 
Abnehmer), oder dessen Beauftragter, Ware ab oder befördert oder versendet er sie in das Ausland, 
so hat der Käufer uns den steuerlich erforderlichen Ausfuhrnachweis beizubringen. Wird dieser 
Nachweis nicht erbracht, hat der Käufer die für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik geltende 
Umsatzsteuer auf den Rechnungsbetrag zu zahlen. 

2. Bei Lieferungen von der Bundesrepublik Deutschland in andere EU Mitgliedstaaten hat uns der 
Käufer vor der Lieferung seine Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer mitzuteilen, unter der er die 
Erwerbsbesteuerung innerhalb der EU durchführt. Andernfalls hat er für unsere Lieferungen zusätzlich 
zum vereinbarten Kaufpreis den von uns gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuerbetrag zu zahlen. 

3. Wir übernehmen keine Garantie für die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen 
Verwendungszweck. Die Prüfungspflicht obliegt dem Käufer der Ware. 

4. Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit 
des Vertrages im Übrigen nicht. Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen 
Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des 
Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die 
Regelungslücke gekannt hätten. 
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